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Bundesministerium für Justiz 
Museumstraße 7 
1070 Wien 
 
 
Ihre Zahl: BMJ-Z10.075/0008-I 7/2014 Name/Durchwahl: Mag. Irene Pavek / 5083 
Ihre Nachricht vom: 19. 9. 2014 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-14.900/0070-Pers/6/2014 

Bei Antwort bitte GZ anführen. 
  
 
 
BMJ; Entwurf des Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 2014; Stellungnahme 
des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
 
 

Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft nimmt zum o.a. 

Betreff wie folgt Stellung: 

 

I. Zu Art. 1 § 221 Abs. 1: 

Im Entwurf werden die Schwellenwerte für kleine Unternehmen  nur an die Inflation 

angepasst, die neuen Werte liegen daher bei 5 und 10 Millionen Euro. 

Die Richtlinie sieht aber auch die Möglichkeit für die Mitgliedstaaten vor, diese Werte 

auf  maximal 6 und 12 Millionen Euro anzuheben. Dies brächte eine  größere Entlas-

tung für die Unternehmen. 

Festgehalten wird, dass bisher in Österreich immer die maximal möglichen Schwel-

lenwerte übernommen wurden. 

 

II. Zu Art. 5: 

Zum Entwurf des Rechnungslegungs-Änderungsgesetzes 2014 wird im Zusammen-

hang mit der geplanten Änderung des Genossenschaftsrevisionsgesetzes 1997 ange-

regt, § 23 Abs. 2 letzter Satz GenRevG 1997 den Erfordernissen der mit der Verwal-

tungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl. I Nr. 51, geschaffenen zweistufigen Verwal-

tungsgerichtsbarkeit anzupassen, wonach mit Wirkung vom 1. Jänner 2014 je ein 

Verwaltungsgericht erster Instanz in den Ländern eingerichtet wurden. § 23 Abs. 2 

letzter Satz GenRevG 1997 könnte nach ho. Ansicht entweder ersatzlos entfallen oder 

wie folgt lauten: "Gegen Bescheide dieser Vereinigung in dem ihr übertragenen Wir-

kungsbereich ist Beschwerde an das zuständige Landesverwaltungsgericht zulässig." 
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Zum Titel, dem Inhaltsverzeichnis und der Überschrift zu Art 5 des Rechnungsle-

gungs-Änderungsgesetzes 2014 wird angemerkt, dass der Kurztitel des Bundesgeset-

zes über die Revision von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft "Genossenschafts-

revisionsgesetz 1997" lautet und auch dieser verwendet werden sollte. 

 

Zur Promulgationsklausel betreffend die Änderung des Genossenschaftsrevisionsge-

setzes 1997 wird angemerkt, dass als Stammfassung des Genossenschaftsrevisions-

gesetzes 1997 nicht RGBl. Nr. 70/1873 zu zitieren wäre, sondern BGBl. I Nr. 

127/1997. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Wien, am 15.10.2014 
Für den Bundesminister: 
Mag.iur. Georg Konetzky 
 
 
 
 

 

 

Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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